
340 Gesetzblatt Teil I Nr. 26 — Ausgabetag: 30. April 1959

c) die Wahl des Vorsitzenden und der Revisions
kommission auf die Dauer von 2 Jahren,

d) die Bestätigung der vom Vorstand vorgeschla
genen Brigadeleiter und sonstigen leitenden Mit
glieder der LPG,

e) die Aufnahme und den Ausschluß von Mit
gliedern,

f) die Bestätigung der Produktions- und Finanz
pläne sowie großer Bauvorhaben und deren 
Standorte,

g) die Bestätigung des Perspektivplanes für die 
weitere sozialistische Entwicklung der Genossen
schaft,

h) die Bestätigung der Arbeitsnormen und der 
Normen für die Bewertung der Arbeit,

i) die Bestätigung der Jahresarbeitsverträge mit 
der MTS,

j) die Beschlußfassung über den Aufbau genossen
schaftlicher Viehbestände gemäß Ziff. 11 Abs. 2 
des vorliegenden Statuts und Bestätigung der 
Übergabeprotokolle,

k) die Verteilung der Einkünfte und die Verwen
dung des Hilfsfonds,

l) die Beteiligung an übergenossenschaftlichen Ein
richtungen.

(3) Die Perspektivpläne werden mit den Bewohnern 
des Dorfes beraten. Sie bilden die Grundlage für 
die Produktions- und Finanzpläne der LPG.

55. (1) Die* Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, 
wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder an
wesend sind. Die Beschlüsse werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Ablösung eines ge
wählten Vertreters vor Ablauf der Wahlperiode ist 
die Zustimmung von mindestens zwei Dritteln aller 
Mitglieder erforderlich.

(2) Beschlüsse der Mitgliederversammlung und 
anderer Organe der Genossenschaft, die gegen ge
setzliche Bestimmungen oder Statuten verstoßen 
und deshalb einen Mißbrauch der innergenossen
schaftlichem Demokratie darstellen, können nach 
Anhören des LPG-Beirates durch Beschluß des zu
ständigen Rates des Kreises aufgehoben werden, 
wenn sie die Mitgliederversammlung nicht selbst 
aufhebt.

56. (1) Zur Teilnahme der Genossenschaftsmitglieder 
an der Leitung und Verwaltung der Genossen
schaft bildet die Mitgliederversammlung folgende 
Kommissionen:
a) Normenkommission,
b) Kommission zur Übernahme und Bewertung 

des eingebrachten Bodens und Inventars,
c) Kommissionen, deren Bildung durch besondere 

gesetzliche Bestimmungen angeordnet wird.

(2) Weitere Kommissionen können auf Beschluß der 
Mitgliederversammlung oder des Vorstandes ge
bildet werden.

57. (1) Der Vorstand der Genossenschaft ist ausfüh
rendes Organ der Mitgliederversammlung. Die Mit
glieder des Vorstandes werden für die Dauer von 
2 Jahren gewählt. Der Vorstand oder einzelne 
seiner Mitglieder können von der Mitgliederver
sammlung vorzeitig abberufen werden,

(2) Der Vorstand ist der Mitgliederversammlung 
verantwortlich. Er ist verpflichtet, mindestens 
zweimal im Wirtschaftsjahr einen Rechenschafts
bericht zu geben. Der Vorstand ist den staatlichen 
Organen für die Erfüllung der staatlichen Ver
pflichtungen der Genossenschaft verantwortlich.
(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand 
in der Regel monatlich einmal einberufen.
(4) Der Vorstand ist verpflichtet, die Mitglieder
versammlung einzuberufen, wenn es von einem 
Drittel der Mitglieder oder von der Revisionskom
mission verlangt wird. Kommt der Vorstand die
sem Verlangen nicht innerhalb einer Woche nach, 
kann die Revisionskommission die Mitgliederver
sammlung einberufen.

58. (1) Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit ein
facher Stimmenmehrheit gefaßt. Sie sind für alle 
Mitglieder bindend. Die Beschlüsse können von der 
Mitgliederversammlung aufgehoben werden;

(2) Der Vorstand gibt sich eine Arbeitsordnung, die 
von der Mitgliederversammlung zu bestätigen ist. 
Er kann einzelnen Vorstandsmitgliedern bestimmte 
Aufgabenbereiche verantwortlich übertragen bzw. 
sie für die Durchführung der Beschlüsse in be
stimmten Bereichen der LPG verantwortlich 
machen.

(3) Die Hauptaufgaben des Vorstandes sind:
a) die Leitung des Produktions- und Wirtschafts

ablaufes, um die LPG zu einer vorbildlichen 
sozialistischen Großwirtschaft zu entwickeln,

b) die Erziehung der Genossenschaftsmitglieder zu 
einem hohen sozialistischen Bewußtsein,

c) die Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmun
gen, des Statuts und der Beschlüsse der Mit
gliederversammlung,

d) die Vorbereitung der wichtigsten Beschluß
vorlagen für die Mitgliederversammlung.

(4) Der Vorstand wird geleitet vom Vorsitzenden 
der Genossenschaft. Dieser ist verpflichtet, jede 
Woche eine Vorstandssitzung einzuberufen.

59. (1) Der Vorsitzende hat den täglichen Wirtschafts
ablauf in der Genossenschaft auf der Grundlage 
der bestätigten Pläne, der Beschlüsse der Mitglieder
versammlung und des Vorstandes zu leiten, Maß
nahmen zum Schutz des gesellschaftlichen Eigen
tums zu treffen und die Verwaltung und Rechnungs
führung zu beaufsichtigen. Der Vorsitzende ist für 
die Einhaltung der Arbeitsschutzanordnungen ver
antwortlich. Er ist der Mitgliederversammlung und 
dem Vorstand rechenschaftspflichtig.
(2) Der Vorsitzende kann zur Durchführung seiner 
Aufgaben an Vorstandsmitglieder, die für einen 
bestimmten Aufgabenbereich verantwortlich sind, 
sowie an Bygadeleiter, Leiter der Hilfs- und Neben
betriebe und an den Buchhalter Weisungen er
teilen.
(3) Soweit es für den Wirtschaftsablauf unbedingt 
erforderlich ist, kann der Vorsitzende bei Abwesen
heit des Brigadiers jedem Mitglied der Genossen
schaft direkte Weisungen erteilen.

60. (1) Der Vorsitzende bzw. sein Stellvertreter und ein 
weiteres Vorstandsmitglied vertreten die Genossen
schaft im Rechtsverkehr. Bei Rechtsgeschäften, 
deren Wert 500,— DM nicht übersteigt, kann der


